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Gemeinsamer Bundesausschuss
beschlis@t in Richlinin cie Inhalte der medizinizchen Versorgung.
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Gemeinsam mit Vertretern der Krankenhäuser und mit Patientenvertretern beraten die Krankenkassen und Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), dem wichtigsten Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, über die Inhalte der medizinischen Versorgung. Sie treffen die erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen über die Bedingungen, die Art, die Menge und den Preis der Leistungen- bei den ambulanten kassenärztlichen Leistungen, im Krankenhaus, im Arzneimittelbereich und bei der Entwicklung und Ausgestaltung neuer Versorgungsformen. Der B-GA besteht aus drei unparteiischen Mitgliedern sowie aus Vertretern der Vertragsärzteschaft, der Vertragszahnärzteschaft, der gesetzlichen Krankenkassen und der Krankenhäuser. Außerdem nehmen Patientenvertreter an den Sitzungen teil, sie haben jedoch kein Stimmrecht. Der G-BA entscheidet, was in der GKV möglich ist und was nicht. Was ist eine schwerwiegende chronische Erkrankung? Welche rezeptfreien Medikamente dürfen noch von den Krankenkassen erstattet werden? Alle Fragen, die Patienten direkt betreffen, werden in diesem Gremium entschieden. Der G-BA wird von dem unabhängigen Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit (IQWiG) unterstützt. Seine Aufgabe ist es unter anderem, den aktuellen medizinischen Wissensstand zu diagnostischen und therapeutischen Verfahren bei ausgewählten Krankheiten zu bewerten. 

Der Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) hat 13 stimmberechtigte Mitglieder.

· drei unparteiische Mitglieder (davon ein unparteiischer Vorsitzender); 

· fünf Vertreter der Kostenträger (gesetzliche Krankenkassen). Benannt werden diese von den  Spitzenverbänden der Krankenkassen 

· fünf Vertreter der Leistungserbringer (Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhausärzte). Benannt werden diese von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sowie der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) und der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

· Darüber hinaus nehmen an den Sitzungen des G-BA bis zu fünf Patientenvertreter teil, die Antrags- und Mitberatungsrecht, jedoch kein Stimmrecht haben. 

Da der Gesetzgeber dem G-BA Aufgaben übertragen hat, die die verschiedenen Sektoren des deutschen Gesundheitswesens betreffen, entscheidet der Ausschuss in unterschiedlichen Besetzungen:

· Plenum: hier werden die den G-BA selbst betreffenden Beschlüsse getroffen, 

· Gremium für Ärztliche Angelegenheiten: hier werden sektorenübergreifende Themen der ambulanten und stationären Versorgung beraten, 

· Gremium für die Vertragsärztliche Versorgung 

· Gremium für die Vertragspsychotherapeutische Versorgung 

· Gremium für die Vertragszahnärztliche Versorgung 

· Gremium für Krankenhausbehandlung

Krankenkassen

Krankenkassen handeln zum Beispiel mit den Kassenärztlichen Vereinigungen [Kollektivverträge ] aus, die festlegen, welche medizinischen Leistungen wie bezahlt werden. Neben diesen Kollektivverträgen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen, die pauschal für alle Ärzte gelten, können die Krankenkassen unter bestimmten Voraussetzungen auch direkt Verträge mit einzelnen Ärzten oder Ärztenetzen abschließen.Die Krankenkassen ziehen auerdem die Kassenbeiträge von den Mitgliedern und Arbeitgebern ein und regeln die Bezahlung der erbrachten Leistungen. Die Selbstverwaltungsorgane der Krankenkassen sind der Verwaltungsrat und der Vorstand. Der Verwaltungsrat setzt sich aus ehrenamtlichen Vertretern zusammen und wird von den Mitgliedern der Krankenkassen und den Arbeitgebern gewählt. Er beschließt in erster Linie das Satzungsrecht. Der Vorstand ist hauptamtlich besetzt und übernimmt die Verwaltungsaufgaben.

17 KV'en – bundespolitisch zu KBV zusammengefasst

Für den Bereich der vertragsärztlichen Versorgung sind die Kassenärztlichen Vereinigungen verantwortlich. Sie vertreten die Ärzte, die für die Behandlung von Kassenpatienten zugelassen sind. Die Organe sind Vertreterversammlung und Vorstand, die von den Mitgliedern, also den Ärzten, gewählt werden. Die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, dass die ambulante Versorgung qualifiziert, bedarfsgerecht, wohnortsnah und flächendeckend gewährleistet ist. Dafür sorgen die kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen. Sie haben einen entsprechenden gesetzlichen Sicherstellungsauftrag. Von der Krankenkasse erhalten sie dazu Geld, die so genannte Gesamtvergütung. Diese vertraglich vereinbarten Gesamtvergütungen werden von der  Kassenärztlichen beziehungsweise Kassenzahnärztlichen Vereinigung nach einem bestimmten Verfahren als leistungsbezogenes Honorar an ihre Mitglieder, also die Ärzte verteilt.

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG) 

1949 als gemeinnütziger Interessen- und Dachverband von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger gegründet. Hauptaufgabe der DKG ist es, ihre Mitglieder bei der Erfüllung ihrer gesetzlich aufgetragenen Aufgaben auf dem Gebiet des Krankenhauswesens zu unterstützen. Die DKG kümmert sich dabei vor allem um grundsätzliche Fragen, die nicht nur einzelne Träger oder Verbände betreffen. In nationaler und internationaler Zusammenarbeit mit anderen Institutionen des Gesundheitswesens setzt sie sich für die Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser ein und unterstützt bzw. berät staatliche Körperschaften sowie Behörden bei der Umsetzung von Gesetzen. Als Dachverband der Träger der Krankenhäuser setzt sich die DKG auch in der Politik für deren Interessen ein. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist Mitglied des gemeinsamen Bundesausschusses und damit auch Verhandlungs- und Vertragspartner der deutschen  Sozialversicherungsträger. In der DKG sind 28 Mitgliedverbände, bestehend aus 12 Spitzenverbänden von Krankenhausträgern und 16 Landesverbänden von Krankenhausträgern (Landeskrankenhausgesellschaften, zum Beispiel die Bayerische Krankenhausgesellschaft) organisiert.

Patientenvertreter

Die Patientenvertreter haben kein Stimmrecht und rekrutieren sich aus den folgenden Organisationen:

· Deutschen Behindertenrat (40 Mitgliedsverbände, vertritt ca. 6,5 Millionen Menschen)  

· Bundesarbeitsgemeinschaft der 13 unabhängigen PatientInnenberatungsstellen 

· Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V. (ca. 100.000 Mitgliedsgruppen) 

· Bundesverband der Verbraucherzentralen (41 Mitgliedverbände) 

